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1. Firma und Sitz  

Art. 1 Firma 

Unter der Firma Genossenschaft für sozialen Wohnungsbau Rickenbach (CHE-103.998.939) 
besteht eine Genossenschaft im Sinne von Art. 828 ff. OR von unbeschränkter Dauer. Sie ist 
politisch und konfessionell neutral. 

 

Art. 2 Sitz 

Sitz der Genossenschaft ist Rickenbach 

 

2. Zweck, Mittel und Grundsätze 

Art. 3 Zweck und Mittel 

Die Genossenschaft verfolgt den Zweck, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung 
ihren Mitgliedern dauerhaft guten und preisgünstigen Wohnraum zu verschaffen und zu er-
halten. Sie fördert das Zusammenleben im Sinne gesamtgesellschaftlicher Verantwortung 
und gegenseitiger Solidarität. Die Genossenschaft kann in ihren Gebäuden Räume für ge-
schäftliche Dienstleistungen anbieten. 

1 Sie sucht diesen Zweck zu erreichen durch: 

a) Erwerb von Bauland und Baurechten; 

b) Bau und Erwerb von Ein- und Mehrfamilienhäusern, die den zeitgemässen genossen-
schaftlichen Wohnbedürfnissen entsprechen; 

c) sorgfältigen und laufenden Unterhalt und periodische Erneuerung der bestehenden Bau-
ten; 

d) Errichtung von Ersatzneubauten, wenn die bestehenden Bauten nicht mehr auf wirtschaft-
lich vertretbare Art und Weise erneuert werden können; 

e) Beanspruchung von Förderungsinstrumenten nach dem eidgenössischen Wohnraumför-
derungsgesetz bzw. entsprechenden kantonalen und kommunalen Gesetzen; 

f) Verwaltung und Vermietung der Wohnungen auf der Basis der Kostenmiete; 

g) Erstellung von Wohnungen und Einfamilienhäusern zum Verkauf im Stockwerkeigentum 
bzw. im Baurecht; 

h) ideelle und materielle Unterstützung von Bestrebungen, die preiswertes und gutes Woh-
nen zum Ziel haben. 

2 Die Genossenschaft strebt mit ihrer Tätigkeit keinen Gewinn an. 

3 Die Genossenschaft kann sich an Unternehmen und Organisationen mit gleichen oder ähn-
lichen Zielsetzungen beteiligen. Sie kann Mitglied von Dachorganisationen gemeinnütziger 
Wohnbauträger sein. 

 

Art. 4 Grundsätze zu Bau und Unterhalt der Gebäude 

1 Die Genossenschaft hält ihre Gebäude in gutem baulichem Zustand und erneuert diese pe-
riodisch. 

2 Bei umfassenden Renovationen und Ersatzneubauten achtet die Genossenschaft auf ein 
sozialverträgliches Vorgehen. Sie kündigt solche Vorhaben mindestens ein-bis zwei Jahre im 
Voraus an und bietet den Betroffenen nach Möglichkeit ein Umsiedlungsobjekt an. Bei der 
Vermietung der umgebauten Gebäude und von Ersatzneubauten sind in erster Linie die bis-
herigen Mieter/innen zu berücksichtigen, sofern diese den Vermietungskriterien entsprechen. 
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Art. 5 Unverkäuflichkeit der Grundstücke, Häuser und Wohnungen 

1 Die Grundstücke, Häuser und Wohnungen der Genossenschaft sind grundsätzlich unver-
käuflich. 

2 Bei Vorliegen wichtiger Gründe entscheidet die Generalversammlung mit Zweidrittelmehr-
heit über einen Verkauf und dessen Modalitäten und die Einräumung von selbständigen Bau-
rechten. 

 

3. Mitgliedschaft: Erwerb, Verlust und Pflichten 

Art. 6 Erwerb der Mitgliedschaft 

1 Mitglied der Genossenschaft kann jede volljährige natürliche und jede juristische Person 
werden, welche mindestens einen Genossenschaftsanteil übernimmt (Mitgliedschaftsanteil). 

2 Die Zahl der Mitglieder ist unbeschränkt. 

3 Zum Erwerb der Mitgliedschaft bedarf es einer unterschriftlichen Beitrittserklärung und der 
Aufnahme durch den Vorstand. Der Vorstand kann die Aufnahme ohne Grundangabe verwei-
gern. 

4 Der Vorstand führt ein Mitgliederregister. 

 

Art. 7 Erlöschen der Mitgliedschaft  

Die Mitgliedschaft erlischt 

a) bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod; 

b) bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung. 

 

Art. 8 Austritt  

1 Der Austritt aus der Genossenschaft kann nur unter Beachtung einer Kündigungsfrist von 6 
Monaten auf das Ende des Kalenderjahres erfolgen, frühstens aber nach einer fünfjährigen 
Mitgliedschaft. Der Vorstand kann in begründeten Fällen den Austritt auch unter Beachtung 
einer kürzeren Kündigungsfrist oder auf einen anderen Zeitpunkt bewilligen. 

2 Sobald der Beschluss zur Auflösung der Genossenschaft gefasst ist, kann der Austritt nicht 
mehr erklärt werden. 

 

Art. 9 Tod  

Beim Tod eines Mitgliedes der Genossenschaft werden die Erben oder einer unter mehreren 
Erben auf schriftliche Begehren anstelle des verstorbenen Mitgliedes als Mitglied anerkannt. 
Ein Ausschluss erfolgt in Anwendung von Art. 10 der Statuten.  
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Art. 10 Ausschluss 

1 Ein Mitglied kann jederzeit durch die Verwaltung aus der Genossenschaft ausgeschlossen 
werden, wenn ein wichtiger Grund oder einer der nachfolgenden Ausschlussgründe vorliegt: 

a) Verletzung genereller Mitgliedschaftspflichten, insbesondere der genossenschaftlichen 
Treuepflicht, Missachtung von Beschlüssen der Generalversammlung oder der Verwaltung 
sowie vorsätzliche Schädigung des Ansehens oder der wirtschaftlichen Belange der Ge-
nossenschaft; 

b) Missachtung der Bestimmungen dieser Statuten; 

c) Ablehnung eines Umsiedlungsangebotes bei Unterbelegung; 

2 Der Beschluss über den Ausschluss ist dem betreffenden Mitglied durch eingeschriebenen 
Brief mit Begründung und Hinweis auf die Möglichkeit der Berufung an die Generalversamm-
lung zu eröffnen. Dem/der Ausgeschlossenen steht während 30 Tagen nach Empfang der 
Mitteilung das Recht der Berufung an die Generalversammlung zu. Die Berufung hat keine 
aufschiebende Wirkung, doch hat der/die Ausgeschlossene das Recht, in der Generalver-
sammlung seine/ihre Sicht selber darzulegen oder darlegen zu lassen. 

3 Die Anrufung des Gerichts nach Art. 846 Abs. 3 OR innert drei Monaten bleibt vorbehalten. 
Sie hat ebenfalls keine aufschiebende Wirkung. 

 

Art. 11 Verpfändung und Übertragung von Genossenschaftsanteilen 

1 Jede Verpfändung und sonstige Belastung von Genossenschaftsanteilen sowie deren Über-
tragung an Personen, die nicht Mitglieder der Genossenschaft sind, sind ausgeschlossen. 

2 Die Übertragung von Genossenschaftsanteilen ist nur von Mitglied zu Mitglied zulässig und 
benötigt die Zustimmung der Verwaltung. Erforderlich ist ein schriftlicher Abtretungsvertrag. 

 

Art. 12 Persönliche Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder sind verpflichtet: 

a) die Interessen der Genossenschaft in guten Treuen zu wahren; 

b) den Statuten sowie den Beschlüssen der Genossenschaftsorgane nachzuleben; 

 

4. Finanzielle Bestimmungen 

Genossenschaftskapital 

Art. 13 Genossenschaftsanteile  

1 Das Genossenschaftskapital besteht aus der Summe der gezeichneten Genossenschafts-
anteile. Die Höhe desselben ist unbeschränkt. Ein Mitglied kann mehrere Anteile erwerben. 
Die Zahl der Anteilscheine, die ein Mitglied erwerben darf, kann von der Verwaltung be-
schränkt werden. Der Verwaltung kann für neue Mitglieder jederzeit neue Genossenschafts-
anteile ausgeben. 

2 Die Anteilscheine werden auf den Betrag von Fr. 1‘000.00 ausgestellt. Jedes Mitglied erhält 
als Ausweis über seine Beteiligung einen auf seinen Namen lautenden Anteilschein. Für meh-
rere Anteilscheine können Zertifikate ausgestellt werden. Die Anteilscheine müssen dabei voll 
einbezahlt werden.  

3 Jedes Mitglied erhält jährlich eine Bestätigung über die Höhe seiner Beteiligung zusammen 
mit einem allfälligen Zinsausweis. 
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Art. 14 Finanzierung der Genossenschaftsanteile 

1 Genossenschaftsanteile können mit Mitteln der beruflichen Vorsorge erworben werden. 

2 Mit Einverständnis der Verwaltung können Genossenschaftsanteile auch von Dritten finan-
ziert werden. Wird nichts anderes vereinbart, steht ein allfälliger Zins dem Mitglied zu. 

 

Art. 15 Verzinsung der Genossenschaftsanteile 

1 Die Anteilscheine der Genossenschaft sind grundsätzlich verzinslich. Eine Verzinsung der 
Genossenschaftsanteile darf nur erfolgen, wenn angemessene Einlagen in die gesetzlichen 
und statutarischen Fonds sowie Abschreibungen vorgenommen worden sind. 

2 Die Generalversammlung bestimmt alljährlich den Zinssatz, wobei der landesübliche Zins-
satz für langfristige Darlehen ohne besondere Sicherheiten, der für die Befreiung von der Eidg. 
Stempelabgabe zulässige Zinssatz in der Höhe von 6% und allfällige in den Bestimmungen 
der Wohnbauförderung enthaltene Grenzen nicht überschritten werden dürfen. 

3 Die Anteile werden jeweils vom ersten Tag des auf die Einzahlung folgen-den Monats bis 
zum Erlöschen der Mitgliedschaft verzinst. Der nicht einbezahlte Betrag wird nicht verzinst. 

 

Art. 16 Rückzahlung der Genossenschaftsanteile 

1 Ausscheidende Mitglieder bzw. deren Erben haben keine Ansprüche auf Genossenschafts-
vermögen mit Ausnahme des Anspruchs auf Rückzahlung der von ihnen einbezahlten Ge-
nossenschaftsanteile. 

2 Die Rückzahlung von Anteilen, die mit Mitteln der beruflichen Vorsorge erworben wurden, 
hat nach Weisung des bisherigen Mitglieds zu seinen Gunsten entweder an eine Einrichtung 
der beruflichen Vorsorge oder – nach Erreichen des Rentenalters – an das bisherige Mitglied 
selbst zu erfolgen. 

3 Die Rückzahlung erfolgt zum Bilanzwert des Austrittsjahres unter Ausschluss der Reserven, 
höchstens aber zum Nennwert. 

4 Falls die Finanzlage der Genossenschaft dies erfordert, ist der Vorstand berechtigt, die 
Rückzahlung bis auf die Dauer von drei Jahren hinauszuschieben, wobei die gleiche Verzin-
sung wie bei ungekündigten Genossenschaftsanteilen erfolgt. 

 

Haftung 

Art. 17 Haftung 

Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen. 
Jede Nachschusspflicht oder Haftbarkeit des einzelnen Mitglieds ist ausgeschlossen. 

 

Rechnungswesen 

Art. 18 Jahresrechnung und Geschäftsjahr 

1 Die Jahresrechnung besteht aus Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang und wird nach den 
Grundsätzen der ordnungsgemässen Buchführung so aufgestellt, dass die Vermögens-, Fi-
nanzierungs- und Ertragslage der Genossenschaft zuverlässig beurteilt werden kann. Sie ent-
hält auch die Vorjahreszahlen. Massgebend sind die entsprechenden Artikel des Obligatio-
nenrechts, weitere gesetzliche Vorschriften sowie die branchenüblichen Grundsätze. 

2 Die Jahresrechnung ist der Revisionsstelle zur Prüfung zu unterbreiten. 
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3 Das Geschäftsjahr beginnt am 1. April und endet am 31. März. 

 

Art. 19 Gewinnreserven 

1 Der Jahresgewinn, welcher aufgrund der Jahresrechnung berechnet wird, dient in erster Li-
nie der Äufnung der Gewinnreserven. 

2 Die Generalversammlung entscheidet unter Beachtung von Art. 860 Abs. 1 OR über die 
Höhe der Einlage in die gesetzlichen und freiwilligen Gewinnreserven. 

3 Über die Beanspruchung der Gewinnreserven entscheidet die Verwaltung unter Beachtung 
von Art. 860 Abs. 3 OR. 

 

Art. 20 Entschädigung der Organe 

1 Die Mitglieder des Vorstandes haben Anspruch auf eine massvolle Entschädigung, welche 
sich nach den Aufgaben und der Arbeitsbelastung der einzelnen Mitglieder richtet und vom 
Vorstand selber festgelegt wird. 

2 Die Entschädigung der Revisionsstelle richtet sich nach den branchenüblichen Ansätzen. 

3 Mitglieder von Kommissionen und Ausschüssen haben Anspruch auf ein massvolles Sit-
zungsgeld. 

4 Die Ausrichtung von Tantiemen ist ausgeschlossen. 

 

5. Organisation 

Organe 

Art. 21 Überblick 

Die Organe der Genossenschaft sind:  

a) die Generalversammlung, 

b) der Vorstand, 

c) die Revisionsstelle. 

 

Generalversammlung  

Art. 22 Befugnisse 

1 Der Generalversammlung stehen die nachfolgenden Befugnisse zu: 

a) Festsetzung und Abänderung der Statuten; 

b) Wahl und Abberufung des Präsidenten/der Präsidentin, der weiteren Mitglieder des Vor-
standes und der Revisionsstelle; 

c) Genehmigung des Jahresberichtes des Vorstandes; 

d) Genehmigung der Jahresrechnung und Beschlussfassung über die Verwendung des Bi-
lanzgewinnes; 

e) Entlastung der Mitglieder des Vorstandes; 

f) Beschlussfassung über Berufungen gegen Ausschlussbeschlüsse des Vorstandes; 

g) Beschlussfassung über den An- und Verkauf von Grundstücken, Häusern und Wohnun-
gen; 

Geschäftsjahr 
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h) Beschlussfassung über den Abbruch von Wohnhäusern und die Erstellung von Ersatzneu-
bauten; 

i) Beschlussfassung über Auflösung oder Fusion der Genossenschaft; 

j) Beschlussfassung über auf Antrag von Mitgliedern traktandierte Geschäfte, soweit diese 
der Beschlussfassung durch die Generalversammlung unterstehen (Art. 22 Abs. 2); 

k) Beschlussfassung über alle weiteren Gegenstände, die durch Gesetz oder Statuten der 
Generalversammlung vorbehalten sind oder die vom Vorstand der Generalversammlung 
unterbreitet werden. 

2 Anträge der Mitglieder auf Traktandierung eines Geschäftes müssen spätestens 60 Tage 
vor der ordentlichen Generalversammlung beim Vorstand schriftlich eingereicht werden.  

3 Über Geschäfte kann nur abgestimmt werden, wenn sie traktandiert sind. Zur Stellung von 
Anträgen im Rahmen der Traktanden bedarf es keiner vorgängigen Ankündigung. 

 

Art. 23 Einberufung und Leitung 

1 Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich, spätestens im Monat September 
statt. 

2 Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen, sofern eine vorangegan-
gene Generalversammlung, der Vorstand, die Revisionsstelle bzw. die Liquidatoren dies be-
schliessen oder der zehnte Teil der Mitglieder dies verlangt. Besteht die Genossenschaft aus 
weniger als 30 Mitgliedern, muss die Einberufung von mindestens drei Mitgliedern verlangt 
werden. Die Einberufung hat innert acht Wochen nach Eingang des Begehrens zu erfolgen. 

3 Die Generalversammlung wird durch den Vorstand mindestens 14 Tage vor dem Versamm-
lungstag einberufen. In der Einberufung sind die Traktandenliste und bei Anträgen auf Ände-
rung der Statuten der Wortlaut der vorgeschlagenen Änderungen bekannt zu geben. Bei or-
dentlichen Generalversammlungen werden der Einladung der Geschäftsbericht inkl. des Be-
richts der Revisionsstelle beigelegt. 

4 Die Generalversammlung wird vom Präsidenten / von der Präsidentin oder von einem Mit-
glied des Vorstandes geleitet. Sie kann auf Antrag des Vorstandes eine/n Tagespräsidenten/in 
wählen. 

 

Art. 24 Stimmrecht 

1 Jedes Mitglied hat in der Generalversammlung eine Stimme. 

2 Es kann sich mit schriftlicher Vollmacht durch ein anderes Mitglied vertreten lassen. Nie-
mand kann mehr als ein anderes Mitglied vertreten. 

3 Bei Beschlüssen über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes haben die Vorstands-
mitglieder kein Stimmrecht. 

 

Art. 25 Beschlüsse und Wahlen 

1 Die Generalversammlung ist beschlussfähig, wenn sie statutengemäss einberufen worden 
ist. 

2 Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht ein Drittel der abgegebenen Stim-
men die geheime Durchführung verlangt. 

3 Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der einfachen Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen. Bei Wahlen gilt im ersten Wahlgang das absolute, im zweiten Wahlgang das 
relative Mehr. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 
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4 Im Falle einer Stimmgleichheit bei Abstimmungen entscheidet der/die Vorsitzende durch 
Stichentscheid. 

5 Für den Verkauf von Grundstücken und die Einräumung von selbständigen Baurechten, für 
Statutenänderungen sowie für Auflösung und Fusion der Genossenschaft ist die Zustimmung 
von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen notwendig. 

6 Die Art. 889 OR und Art. 18 Abs. 1 Bst. d des Fusionsgesetzes (FusG) bleiben vorbehalten. 

7 Über Beschlüsse und Wahlresultate wird ein Protokoll geführt, das vom/von der Vorsitzen-
den und vom/von der Protokollführer/in zu unterzeichnen ist. 

 

Vorstand 

Art. 26 Wahl und Wählbarkeit 

1 Der Vorstand besteht aus drei bis sieben Personen. Die Mitglieder des Vorstandes werden 
durch die Generalversammlung gewählt. Der/die Präsident/in wird von der Generalversamm-
lung bestimmt; im Übrigen konstituiert sich der Vorstand selbst. 

2 Die Mitglieder des Vorstandes werden auf zwei Jahre gewählt und sind wieder wählbar. 
Wahlen innert einer Amtsdauer gelten bis zu deren Ablauf.  

3 Alle Mitglieder des Vorstandes sind verpflichtet, in den Ausstand zu treten, wenn Geschäfte 
behandelt werden, die ihre eigenen Interessen oder die Interessen von ihnen nahestehenden 
natürlichen oder juristischen Personen berühren. Die beschliessenden Vorstandsmitglieder 
verpflichten sich, das fragliche Geschäft höchstens zu Drittbedingungen (Marktwert) abzu-
schliessen. Falls der gesamte Vorstand  in den Ausstand treten muss, ist für das Geschäft ein 
Genehmigungsbeschluss von der Generalversammlung einzuholen. 

 

Art. 27 Aufgaben 

1 Der Vorstand ist im Rahmen der gesetzlichen und statutarischen Bestimmungen für die Ver-
waltung und für alle Geschäfte der Genossenschaft zuständig, die nicht ausdrücklich einem 
anderen Organ vorbehalten sind.  

2 Er erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäftsbericht, der sich aus der Jahresrechnung 
und dem Jahresbericht zusammensetzt. Der Jahresbericht stellt den Geschäftsverlauf sowie 
die wirtschaftliche Lage der Genossenschaft dar und gibt die Prüfungsbestätigung der Revi-
sionsstelle wieder. 

3 Er bestimmt die zeichnungsberechtigten Personen und die Art ihrer Zeichnung, wobei nur 
Kollektivunterschrift zu zweien erteilt werden darf. 

 

Art. 28 Kompetenzdelegation 

1 Der Vorstand ist ermächtigt, die Geschäftsführung oder einzelne ihrer Zweige an eines oder 
mehrere seiner Mitglieder (Ausschüsse), an ständige oder Ad-hoc-Kommissionen und/oder 
an eine oder mehrere Personen zu übertragen, die nicht Mitglieder der Genossenschaft zu 
sein brauchen. Kommissionsmitglieder müssen nicht Mitglied der Genossenschaft sein. 

2 Der Vorstand erlässt ein Organisationsreglement, welches die Aufgaben von Vorstand und 
Kommissionen festlegt, sowie insbesondere die Berichterstattungspflicht regelt. 
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Art. 29 Vorstandssitzungen 

1 Vorstandssitzungen werden vom Präsidium einberufen, so oft dies die Geschäfte erfordern, 
ferner wenn zwei Vorstandsmitglieder die Einberufung einer Vorstandssitzung verlangen. 

2 Der Vorstand ist bei Anwesenheit der Mehrheit seiner Mitglieder beschlussfähig. Er be-
schliesst mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet der/die Vorsitzende mit Stichentscheid. 

3 Als gültige Vorstandsbeschlüsse gelten auch schriftlich gefasste Zirkularbeschlüsse mit dem 
erforderlichen Quorum, auch solche per E-Mail, sofern sie jedem Vorstandsmitglied vorgängig 
zugestellt wurden und kein Vorstandsmitglied die mündliche Beratung verlangt hat. Sie sind 
ins Protokoll der nächsten Vorstandssitzung aufzunehmen. 

4 Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Vorstandes ist ein Protokoll zu führen. Das 
Protokoll ist vom/von der Protokollführer/in zu unterzeichnen. 

 

Revisionsstelle 

Art. 30 Wahl und Aufgaben 

1 Als Revisionsstelle wählt die Generalversammlung eine/n zugelassene/n Revisorin/en oder 
eine zugelassene Revisionsunternehmung nach dem Revisionsaufsichtsgesetz (Art. 5 ff. RAG 
und Art. 727c OR) jeweils für zwei Geschäftsjahre. 

2 Die Revisionsstelle führt eine eingeschränkte Revision nach Art. 729 ff. OR durch. Aufgaben 
und Verantwortung der Revisionsstelle richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

1 Die Revisionsstelle legt der ordentlichen Generalversammlung einen schriftlichen Bericht 
vor.  

 

6. Schlussbestimmungen 

Auflösung durch Liquidation und Fusion 

Art. 31 Liquidation 

1 Eine besonders zu diesem Zweck einberufene Generalversammlung kann jederzeit die Auf-
lösung der Genossenschaft durch Liquidation beschliessen. 

2 Der Auflösungsbeschluss erfordert die Zweidrittelmehrheit der abgegebenen Stimmen. 

3 Der Vorstand führt die Liquidation nach den Vorschriften von Gesetz und Statuten durch, 
falls die Generalversammlung damit nicht besondere Liquidator/innen beauftragt. 

 

Art. 32 Liquidationsüberschuss 

1 Das Genossenschaftsvermögen, das nach Tilgung aller Schulden und Rückzahlung sämtli-
cher Genossenschaftsanteile zum Nennwert verbleibt, soll dem gemeinnützigen Wohnungs-
bau zufliessen. 

2 Abweichende Bestimmungen der Wohnbauförderung von Bund, Kanton, Gemeinden oder 
deren Anstalten bleiben vorbehalten. 
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Art. 33 Fusion 

1 Die Generalversammlung kann jederzeit die Fusion der Genossenschaft mit einem anderen 
gemeinnützigen Wohnbauträger beschliessen. 

2 Die Vorbereitung der Fusion ist Sache des Vorstandes. Er kann dazu jedoch vorgängig die 
Generalversammlung in einer Konsultativabstimmung befragen. 

 

Bekanntmachungen 

Art. 34 Mitteilungen und Publikationsorgan 

1 Die von der Genossenschaft an die Mitglieder ausgehenden internen Mitteilungen und Ein-
berufungen erfolgen schriftlich, digital oder durch Zirkular, sofern das Gesetz nicht zwingend 
etwas anderes vorschreibt. 

2 Publikationsorgan der Genossenschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. 

 

Art. 35 Genehmigung und Inkrafttreten 

1 Diese Statuten und ihre Änderungen bedürfen vor der Beschlussfassung durch die General-
versammlung einer Genehmigung durch das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO), wenn 
Fördergelder des Bundes bezogen werden sowie wenn das BWO der Genossenschaft die 
Gemeinnützigkeit nach dem Wohnraumförderungsgesetzt (WFG) bescheinigt. Die vorliegen-
den Statuten wurden vom BWO geprüft und am 11. April 2025 genehmigt. 

2 Die vorstehenden Statuten sind an der ordentlichen Generalversammlung vom 10. Juli 2025 
angenommen worden und treten mit Publikation der bezüglichen Handelsregisteranmeldung 
in Kraft. Sie ersetzen diejenigen vom 4. Juni 2008, letztmals revidiert am 7. Juni 2016. 

 

Rickenbach, 10. Juli 2025 

 

Genossenschaft für sozialen Wohnungsbau Rickenbach 

 

 

 

 

Michael Egger    Ruth Müller 

Präsident     Aktuarin 
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